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von französisch chaumiere (Strohhütte):

beide Deutungen können
wissenschaftlichen Kriterien nicht
standhalten. In der Ortsgeschichte
von Hasle bei Burgdorf (1995) heisst

es, beim gegenwärtigen Kenntnisstand

über den Namen Tschamerie
sei jede Deutung blosse Spekulation.

August Blättler, Tschamerie

Bücher

FINGERZEIGE FÜR DIE GESETZESUND

AMTSSPRACHE. 11. Auflage,
neu bearbeitet und aktualisiert von
Ulrich Daum. Herausgegeben von der
Gesellschaft für deutsche Sprache in
Wiesbaden. Quelle & Meyer Verlag,
Wiesbaden 1998. 185 Seiten. Fr. 19.80.

sprachliche Hinweis ausgezeichnet
illustriert wird, stammen zwar zum
grossen Teil eher aus der Gesetzesund

Amtssprache, sind aber nicht
derart speziell, dass sie sich nicht
mühelos auch auf einen weitern
Sprachbereich übertragen liessen.

Vor 17 Jahren sind die «Fingerzeige»
in der 10. Auflage erschienen. Eine
Neuauflage, aktualisiert und erweitert,

war tatsächlich überfällig. Als
Neuerung enthält die neue Auflage
vor allem ein Kapitel über die
Möglichkeiten der sprachlichen
Gleichbehandlung von Frauen und Männern;

ausserdem werden die
wichtigsten Regeln der neuen
Rechtschreibung in amtlicher Darstellung
wiedergegeben.

Die Einschränkung im Titel, «für die
Gesetzes- und Amtssprache», ist
eigentlich eine Tiefstapelei. Die
vielen Beispiele, mit denen jeder

Das Buch ist ein sprachlicher Ratgeber,

der sich nicht als Besserwisser
aufspielt, sondern Anreger sein will,
der die grammatikalisch und vor
allem stilistisch vielseitigen Möglichkeiten

erklärt und den Leser zu
deren Abwägen anleitet. Alle
Ausführungen sind auf der Höhe des
Standes der gegenwärtigen Linguistik,

dank der Erklärung aller
Fachausdrücke jedoch auch für linguistische

Laien ohne weiteres
verständlich. Tatsächlich allen, die Texte

verfassen müssen, kann dieses
Buch als hervorragender Ratgeber
dienen.
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